
1. Satzung zur Änderung 
der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Erpolzheim vom 07.02.2009 

 
 
Der Gemeinderat Erpolzheim hat in seiner Sitzung am 16.12.2008 aufgrund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
1.  § 2 Abs. 3 Satz 2 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung: 

In begründeten Härtefällen kann die Gemeinde bei weitläufigeren 
Verwandtschaftsgraden Ausnahmen zulassen. 

 
2.  § 12 Abs. 1 der Friedhofssatzung wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

Auf dem Friedhof werden folgende Grabstätten zur Verfügung gestellt: 
1. Reihengrabstätten 
2. Wahlgrabstätten (Erdwahlgräber, Urnenwahlgräber, Urnenmauernischen) 

 
3.  Als § 12 Abs. 5 wird eingefügt: 

Der Ankauf einer Urnenmauernische vor Eintritt des Bestattungsfalles ist nicht zulässig. 
 
4.  § 14 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Bestattungen in der Erde oder in Urnenmauern, 
an denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für 
die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage von der Gemeinde 
festgelegt wird. 

 
5.  Unter § 15 Abs. 1 wird neu eingefügt: 5. in Urnenmauernischen 
 
6.  In § 15 Abs. 4 wird nach dem Wort Urnenwahlgrabstätten die Formulierung „bzw. 

Urnenmauernischen“ eingefügt. 
 
7.  In § 15 Abs. 5 wird nach dem Wort Urnenwahlgrabstätten die Formulierung „bzw. 

Urnenmauernischen“ eingefügt. 
 
8.  An die Überschrift von § 24 wird das Wort „Urnenmauernischen“ angehängt 
 
9.  An § 24 wird ein neuer Absatz 4 angefügt: Die Schrifttafeln werden von der Gemeinde 

zur Verfügung gestellt. Die Schrifttafel kann von den Nutzungsberechtigten mir 
folgenden Angaben beschriftet werden: Vorname, Familienname, Geburtsname, 
Geburtsdatum, Sterbedatum. Das Anbringen darüber hinausgehender Schriften bzw. 
Symbole (beispielsweise: Bild, Kreuz, Blumen, Vase, Engel) ist nicht zulässig. Die 
Tafel ist mit der Schriftart „Marcel“ zu beschriften. 

 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Erpolzheim, den 07.02.2009 
 
 
 
Alexander Bergner 
Ortsbürgermeister 


